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Ehrungsordnung für die bronzene Ehrennadel 
des Schützenkreises 
                 

       

Ehrung von langjährig erfolgreichen Sportschützen 
 
Ergänzend zur Ehrungsordnung für Vorstandsmitglieder besteht die Möglichkeit langjährig aktive und 
erfolgreiche Sportschützen/innen zu ehren. Die Ehrung der Schützen/innen erfolgt im Rahmen der 
turnusmäßigen Kreisdelegiertentagung eines jeden Jahres. 
  
Von jedem Verein können zusätzlich zu den silbernen und goldenen Ehrennadeln des Schützenkreises pro 
Jahr maximal 3 Schützen/innen geehrt werden. Die Beantragung dieser Nadel unterliegt nicht der Wartefrist 
von 3 Jahren, wie bei allen anderen Ehrennadeln.  
 
Für die Ehrung mit der bronzenen Ehrennadel muss eine der unten aufgeführten Bedingungen A bis H von 
der/dem Schützin/Schützen erfüllt sein. Der beantragende Verein hat dabei den Nachweis über die erbrachten 
Leistungen anhand von Medaillen, Nadeln, Urkunden und Ergebnislisten zu erbringen. 
 
Die Bedingungen lauten wie folgt: 
 
Pos. Art des Wettkampfes  Mannschaft erforderliche  Anzahl der erforder- 
     oder Einzel Leistung  lichen Leistung 
  
A Deutsche Meisterschaft, bzw. M + E  Teilnahme  einmal 
 Ältestenschießen des DSB 
 
B Landesmeisterschaft  M + E  Platz 1 bis 3   einmal 
 
C Landesmeisterschaft  nur E  Platz 1 bis 10   fünfmal (5) 
 
D Landesmeisterschaft  M + E  Teilnahme  zehnmal (10 Jahre) 
 
E Bezirksmeisterschaften  nur E  Platz 1 bis 3   achtmal (8) 
  
F Bezirksmeisterschaften  nur E  Platz 1 bis 10   fünfzehnmal (15) 
 
G Kreismeisterschaften  nur E  Platz 1 bis 3   zwölfmal (12) 
 
H Kreismeisterschaften  nur E  Platz 1 bis 10   zwanzigmal (20) 
 
Eine Mischung aus verschiedenen Bedingungen dieser Aufstellung ist nicht zulässig. 
Außerdem gelten nur Starts für Vereine aus unserem Schützenkreis.  
 
Die beigefügten Ehrungsanträge sind mit den Anträgen für die goldene und die silberne Ehrennadel des 
Schützenkreises einzusenden, damit uns dann ausreichend Zeit bleibt, um gegebenenfalls offene Punkte zu 
klären. 
 
Soweit nicht hier nicht anders geregelt gelten die Bedingungen der jeweils aktuellen Ehrungsordnung. 
  
Barchel, 01. Oktober 2013 
 
gez. Holger Rubach, Kreispräsident   


